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ZEICHENERKLÄRUNG 

Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung 
der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes 
(Pianzeichenverordnung 1990- PlanzV 90) 

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1 bis 11 der BauNVO} 

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Beschränkung der Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr.6 BauGB) 

WA2 
mE Beschränkung auf 2 Wohnungen (2WE) 

pro Wohngebäude bzw. Doppelhaus im Baugebietsteil WA 2 

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO) 

0,25 Grundflächenzahl 

Geschossflächenzahl 

111 Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (§ 16 Abs. 2 (3) BauNVO) 

® Zahl der Vollgeschosse, zwingend (§ 16 Abs. 2 (3) BauNVO) 

Höhe baulicher Anlagen (§ 16 und 20 BauNVO} 

TH Traufhöhe als Höchstmaß 

FH Firsthöhe als Höchstmaß 

EFH Erdgeschoßfußbodenhöhe 



Bauweise, Baullnien, Baugrenzen (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO) 

0 

Nutzungsschablone 

offene Bauweise 

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 

Baulinie 

Baugrenze 

Art der baulichen Nutzung 

Grur1dflächenzahl (GRZ) 
Verhältnis der überbaubaren 
Fläche zur Grundstücksfläche 

Anzahl der Vollgeschosse 

Dachformt Dachneigung 

Geschossflächenzahl (GFZ) 
Verhältnis der Summe der Geschoß
flächen zur Grundstücksfläche 

Bauweise 

Planungen, Nutzungsregelungen Maßnahmen und Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB) 

pfg 
Pflanzgebot für Bäume, Sträucher 

und sonstige Bepflanzungen 

Anpflanzen: Bäume 

Erhaltung: Bäume 



Sonstige Planzeichen 

St I 
~---J 

SD 

PD 

TD 

Stellplätze 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes (§ 9 Abs.7 BauGB) 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen oder 

Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb 

eines Baugebietes (16 Abs.5 BauNVO) 

Satteldach/ Dachneigung 30-45 o 

Pultdach 

Tonnendach 



Textliche Festsetzungen 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden in Ergänzung der Eintragungen im 

Lageplan folgende Festsetzungen getroffen: 

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
(BauGB und BauNVO) 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Bau GB, §§ 1 - 15 BauNVO) 

1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA 1 - WA 2) (§ 4 BauNVO) 
ln den festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten sind die Nutzungen nach 
§ 4 Abs. 2 Nr. 1 - 3 BauNVO zugelassen. 
Die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 - 5 BauNVO ausnahmsweise vorgesehenen Nutzungen sind 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit auch nicht zulässig 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21 a BauNVO) 
Entsprechend dem Planeinschrieb in der Nutzungsschablone. 

2.1 Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO) 
siehe Eintrag in der Nutzungsschablone 
Abweichend von§ 19 (4) BauNVO darf die Grundfläche der in§ 19 (4) Satz 1 
genannten Anlagen (Garagen, Stellplätze, Zufahrten) die zulässige Grundfläche bis zu 
einer Grundflächenzahl von 0,6 überschreiten. 

2.2 Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO} 
siehe Eintrag in der Nutzungsschablone 

2.3 Höhe baulicher Anlagen (HbA) (§§ 16 und 18 BauNVO) 

2.3.1 Traufhöhen (TH) 
Die Traufhöhen sind als Höchstmaße zwischen dem Schnittpunkt der Außenwand des 
Hauptbaukörpers mit der Dachhaut festgelegt. Sie sind als Höhen über NN 
angegeben. 

TH = maximale Traufhöhe über NN 

2.3.2 Firsthöhen (FH) 
siehe Eintrag in den überbaubaren Grundstücksflächen 
Die Firsthöhe definiert den höchsten Punkt des Gebäudes. 

FH = maximale Firsthöhe über NN 

2.4 Zahl der Vollgeschosse 
Die Zahl der Vollgeschosse wird im WA 2 gemäß 
BauNVO § 16 Abs. 3 zwingend auf zwei festgesetzt. 

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB , § 22 BauNVO) 
entsprechend Eintrag in der Nutzungsschablone 
o = offene Bauweise (§ 22 Abs. 1 und 2 BauNVO) 
ED = nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig (§ 22 Abs. 1 und 2 BauNVO) 



4. Oberbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 
entsprechend Festregung im Lageplan 

4.1 Baugrenzen (§ 23 Abs. 3 BauNVO) 
Die Gebäude sind innerhalb der Baugrenzen zu erstellen. 
Eine Überschreitung der Baugrenzen um max. 1,0 m durch untergeordnete 
Gebäudeteile, bis zu einer Länge von max. 5,0 m, kann ausnahmsweise zugelassen 
werden. 
Gebäude unterhalb der festgelegten Geländeoberfläche dürfen die Baugrenzen 
überschreiten. 

4.2. Baulinien (§ 23 Abs. 2 BauNVO) 
An die Im Plan eingezeichneten Baulinien muss gebaut werden. 

5. Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
Maßgebend für die Stellung der baulichen Anlagen ( Gebäudehauptrichtung und 
Hauptfirstrichtung) sind die entsprechenden Planeintragungen. 
Ausnahmsweise kann eine abweichende Firstrichtung für Gebäudeteile zugelassen 
werden, wenn dies städtebaulich begründet ist. 

6. Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO) 
Garagen und Stellplätze sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig. Im 
Bereich der gesetzlichen Waldabstandsflächen sind oberirdische Garagen im WA 1 
nicht zulässig. Im WA 2 sind entlang des Bulachweges Garagen und Carports 
innerhalb der gesetzlichen Waldabstandsfläche nur mit Zustimmung der zuständigen 
Forstbehörde zulässig. ln diesem Bereich müssen sie mindestens 5,0 m hinter die 
Grundstücksgrenze versetzt sein. 
Garagen unterhalb der Geländeoberfläche sind generell zugelassen. Ausnahmsweise 
dürfen sie bis zu 1,00 m über die Geländeoberfläche hinausragen, wenn ihre 
Garagendecke begrünt ist(§ 12 Abs. 6 BauNVO). 

7. Beschränkung der lahl der Wohnungen (§ g Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
Im WA 2 sind max. 2 WE pro Einzelhaus bzw. pro Doppelhaus zulässig. 

8. Umgrenzung von Flächen für Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

8 .1 Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
Die fest9elegten Baumpflanzungen müssen, sofern nicht anders festgelegt, 
mit heimischen Laubbäumen, z.B. Feldahorn (Acer campestre), Esche 
(Fraxinus Excelsior) und Stieleiche (Quercus robur) erfolgen. Sind 
Baumstandorte im Planteil eingetragen, so können diese um bis zu 2,0 m 
verschoben werden. 

Weitere Baumpflanzungen: 

Im WA 2 sind zusätzlich zu den zeichnerisch festgesetzten Bäumen pro 75 m• 
überbaute Fläche (Hauptgebäude) mindestens zwei heimische Obsthochstämme 
(16/ 18) zu pflanzen. 



pfg 1 = 

pfg 2 = 

pfg 3 = 

Neupflanzung einer Wildgehölzhecke aus heimischen Gehölzen, z. B. 
Liguster (Ligustrum), Felsenbirne (Amelanchier), Heckenkirsche 
(Lonicera), Pfaffenhütchen (Euonymus europea), Gemeiner Schneeball 
(Viumum opulus) und Schlehe (Prunus spinosa). 

Pflanzung einer geschnittenen Hecke mit einer Reihe Hainbuchen von 
ca. 1 ,80 m Höhe. 

Wiese 

8.2 Pflanzbindung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

a) Pflanzbindung für Einzelbäume 

pfb Die ausgewiesenen vorhandenen Bäume sind dauerhaft zu erhalten und 
bei Abgang zu ersetzen. 

Hinweis: 
Darüber hinaus gilt die Baumschutzverordnung vom 01.10.1999. 

9. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
Entlang des Bulachweges ist ein 12,0 m breiter Streifen (WA 2, zwischen Bulachweg 
und Baulinie) als offene Vorwaldzone auszubilden. Bei Ergänzungspflanzungen sind 
heimische Gehölze, vorzugsweise der Liste 1 des Grünordnungsplanes vom 
15.10.1995, zu verwenden. 
ln dieser Zone sind, bis auf Grundstüokseinfriedungen, oberirdische bauliche Anlagen 
und Nebenanlagen nicht zulässig. Ausgenommen sind Garagen entsprechend Punkt 
6 der textlichen Festsetzungen sowie Stellplätze, Zufahrten und Wege. Diese sind mit 
wasserdurchlässigen Belägen auszubauen. 
Im WA 2 sind alle Dächer extensiv zu begrünen. Dachterrassen dürfen nur bis zu 
einer Fläche von 25 m2 befestigt werden. Sichtflächen von Mauem und Pergolen sind 
mit Kletterpflanzen einzugrünen. Restflächen sind unversiegelt anzulegen und 
gärtnerisch zu pflegen. Die Anpflanzung von Hecken muß im gesamten Gebiet 
mindestens310m 2 betragen. Siedlungsgrün in Form von Ziergehölzen (Thuja, 
Chamae u. ä.) ist nicht zulässig. 



10. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauem zur Herstellung 
des Straßenkörpers (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 
Böschungen und Stützmauern, die zum Ausgleich der Höhenunterschiede zwischen 
den Baugrundstücken und den öffentlichen Verkehrsflächen erforderlich sind, können 
auf den Baugrundstücken angelegt werden und sind dort zu dulden. Ist in der 
Planzeichnung nichts anderes festgesetzt, so gilt ein, die öffentlichen Verkehrsflächen 
begleitender, 1,50 m breiter Grundstücksstreifen als Fläche für Aufschüttungen und 
Abgrabungen zum Ausgleich topografischer Unebenheiten. 
Die Eigentümer der Grundstücke dürfen zur Verkürzung von Straßenböschungen auf 
eigene Kosten Stützmauem (nur in Sichtbeton, Mauerwerk oder Holz) errichten, die 
nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen sind. Stützmauem sind bis zu einer Höhe von 
max. 1,00 m zulässig. Stützfundamente, die zum Setzten von Rabattensteinen und 
Randsteinen zur Abgrenzung zwischen öffentlichen Verkehrsflächen und privaten 
Grundstücksflächen erforderlich werden, sind auf den privaten Grundstücksflächen bis 
zu einer Breite von 0,50 m zu dulden. 

II HINWEISE 

1. Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz 
Das Bebauungsplangebiet liegt in der Außenzone des Heilquellenschutzgebietes zum 
Schutz der staatlich anerkannten Heilquellen in Stuttgart - Bad Cannstadt - Berg. Die 
Rechtsverordnung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 11.06.2002 ist zu 
beachten. 
Jegliche Maßnahme, die das Grundwasser berühren könnte, ist beim Landratsamt 
Böblingen, Wasserwirtschaftsamt, rechtzeitig anzuzeigen und bedarf ggf. einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis. Eine dauerhafte Grundwasserabsenkung ist nicht 
zulässig. 
Bei Baumaßnahmen, die tiefer reichen als das erste Untergeschoss ist eine 
hydrogeologische Erkundung durchzuführen. 

2. Bodenschutz 
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes 
(BodSchG), insbesondere auf§ 4 wird hingewiesen. 
Humoser Oberboden ist zu Beginn der Baumaßnahme abzuschieben und in 
profilierten Mieten zu lagern. Zum Abschluß der Bauarbeiten ist der Mutterboden nach 
erfolgter Untergrundlockerung im Bereich von Freiflächen wieder aufzutragen. 
Vorgehen nach DIN 19731. 
Überschüssiger unbelasteter Bodenaushub ist entsprechend seiner Eignung einer 
Verwertung zuzuführen. 
Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, daß Stoffeinträge bzw. 
Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind. 
Sollte wider Erwarten im Rahmen von Baumaßnahmen arganaleptisch (geruchlich, 
optisch) auffälliges Material angetroffen werden, ist unverzüglich das Landratsamt 
Böblingen, Wasserwirtschaftsamt, zu benachrichtigen. 



3. Denkmalschutz 
Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannt Bodenfunde entdeckt werden. 
Diese sind unverzüglich dem Landesdenkmalamt oder der Gemeinde anzuzeigen. 
Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktages nach der Anzeige 
in unverändertem Zustand zu halten, insofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder 
das Landesdenkmalamt mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist 
(§ 20 Denkmalschutzgesetz). 

4. Pflichten des Eigentümers (§ 126 Abs. 1 BauGB) 
Der Eigentümer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für 
Be-leuchtungskörper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper 
sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für Erschließungsmaßnahmen auf seinem 
Grundstück zu dulden. 

111. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
(§ 9 Abs. 4 BauGB, § 74 LBO) 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

1.1 Dachgestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1.1 Dachform, Dachneigung (DF, ON) 
entsprechend E.intrag im Lageplan 

WA 1: 

SO = Für die Hauptgebäude sind nur Satteldächer und versetzte Pultdächer mit 
der im Lageplan eingetragenen Dachneigung zulässig. 

WA 2: 

Ausnahme: Auf Erkern, Vorbauten und untergeordneten Zwischenbauten können 
andere Dachformen zugelassen werden. 

TD = Für die Hauptgebäude sind nur Tonnendächer zulässig. Ausnahmsweise sind auch 
Pultdächer zulässig. Im gesamten WA 2 darf nur eine Dachform für alle Dächer 
angewendet werden. 
Die jeweiligen Doppelhaushälften müssen in Dachform, Dachneigung und Höhe gleich 
gestaltet sein. 
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Abb.: Sch emaskizze zur Bebauung lm WA 2 



1.1.2 Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Zwerchgiebel 
Dachaufbauten und -einschnitte sind im WA 1 nur bis zu einer Länge von max. 40 % 
der Länge des Hauptdaches zulässig. 
Auf jeder Dachseite sind entweder nur Dacheinschnitte oder nur -aufbauten zulässig. 
Im WA 2 sind Dachaufbauten nicht zulässig. 

1.1.3 Dachdeckung 
Im WA 1 sind nur Ziegel- oder Betondachsteine in den Farben naturrot oder rotbraun 
zugelassen. Im WA 2 sind alle Dächer (Gebäude, Garagen, Carports) zu begrünen. 
Die Installation von Systemen zur Gewinnung von Sonnenenergie ist, soweit möglich, 
zulässig und erwünscht. 

1.2 Zurückgesetztes Dachgeschoss 
Im WA 2 muß das oberste Geschoss (DG) auf der zur Straße gewandten Seite um 
mindestens 2,0 m zurückgesetzt werden (siehe Schemaskizze auf dem Plan). 

1.3 Gestaltung der unbebauten Flächen (§ 7 4 Abs. 1 Nr. 3) 
Stellplätze und ihre Zufahrten sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche (z. 8 . 
Rasengitter- oder Pflastersteinen) herzustellen. 

1.4 Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3) 
Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen ist mit Einfriedungen ein Abstand von 0,50 m 
einzuhalten. Als Einfriedungen sind nur Hecken aus heimischen Gehölzen mit 
eingezogenem Knotengitterzaun oder senkrecht strukturierte Holzzäune bis zu einer 
Höhe von 1,00 m zu-lässig. 

1.5 Außenantennen 
Pro Gebäude bzw. pro Doppelhaushälfte ist nur eine Außenantenne zulässig. 



1.6 Freileitungen 
Niederspannungsfreileitungen sind nicht zugelassen. 

2. Stellplätze und Garagen 
Im WA 2 sind pro Wohneinheit mindestens 2 Garagen, Carports und/ oder 
Stellplätze zu errichten (§ 37 LBO). Die Garagenzufahrt darf höchstens 
5,50 m von der Verkehrsfläche entfernt sein. 

3. Bodenaushub, Höhenlage der Baugrundstücke (§ 74 Abs. 3 Nr.1 LBO) 
Zur Vermeidung von überschussigem Bodenaushub darf die Höhenlage der 
Baugrundstucke zur Verwendung des Aushubmaterials bis zu einer Höhe von 
max. 1,0 m gegenuber dem naturliehen Gelände aufgeschuftet werden. 
Gegenüber den öffentlichen Verkehrsflächen sind flache Böschungen anzulegen. 
Die Aufschüttungen sind gegenüber Nachbargrundstücken anzugleichen. Die 
Geländeoberfläche der Baugrundsrucke darf gegenuber dem festgelegten 
Gelände um max. 0,5 m abgegraben werden. 

4. Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Verslekern von 
Niederschlagswasser oder zum Verwenden von Brauchwa.sser, um die 
Abwasseranlagen zu entlasten, Oberschwemmungsgefahren zu venneiden 
und den Wasserhaushalt zu schonen 
(§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO) 
Das anfallende Niederschlagswasser von versiegelten Flächen (Dächer, 
Hofräume, Zufahrten) sowie austretendes Quell- und Sickerwasser auf privaten 
Grundsrucken ist über Versickerungsmulden mit bewachsener Bodenzone von 
mind. 30 cm Stärke ggf. in Verbindung mit Rigolenelementen in das Grundwasser zu 
versickern. 
Bei ungünstigen Untergrundverhaltnissen kann das Niederschlagswasser auch 
von der Versickerungsmulde/ Mulden-Rigolen-Elemente uber einen Schacht mit 
Notüberlauf in den öffentlichen Regenwasserkanal entlang des Bulachwegs 
abgeleitet werden. 
Die Größe und Lage der Versickerungsmulden und Mulden-Rigolen-Systeme ist 
entsprechend den anerkannten Regeln der Technik ingenieurmäßig zu bemessen. 
Die Anlage von Zisternen zum Auffangen von Regenwasser und die Verwendung 
als Brauchwasser ist zulässig. Zisternen sind den Versickerungsmulden oder dem 
Mulden-Rigolen-System vorzuschalten. 
Aufgrund eventueller Einstauungen durch die Versickerung sind die 
Untergeschosse der neu zu errichteten Gebäude wasserdicht auszuführen. 
Kupfer-, Zink- oder bleigedeckte Dachflächen sind mit Beschichtung oder in 
ähnlicher Weise gegen Verwitterung zu behandeln. 



Auszug aus dem Grünordnungsplan vom 15.10.1995


